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Volksinitiative «zum Schutz des Menschen
vor Manipulationen in der
Fortpflanzungstechnologie» («Initiative für
menschenwürdige Fortpflanzung») und
indirekter Gegenvorschlag (BRG 96.058)

Medizinische Forschung

Ebenfalls eine einschränkende Präzisierung des Verfassungsartikels strebt eine
Volksinitiative gegen Retortenzeugung und Samenspende an. Dieses Volksbegehren
«zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie»
(«Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung») wird von einem überparteilichen
Komitee getragen, das vom Basler CVP-Politiker Guido Appius präsidiert wird, und
welchem neben Ständerat Plattner (sp, BS) und den Nationalräten Weder (Idu, BS) und
Zwygart (evp, BE) eine Reihe von Medizinern und Juristen angehört. Ermutigt wurde das
Komitee durch Volksentscheide gegen lvF und Samenspende Dritter in den Kantonen
Basel-Stadt und Glarus. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.10.1992
MARIANNE BENTELI

In eine andere Richtung weist die 1992 lancierte Volksinitiative «für menschenwürdige
Fortpflanzung», deren Zustandekommen die Initianten am Ende des Berichtsjahres
1993 bekannt geben konnten. Die Initiative will einerseits die Zeugung von
Retortenbabies verbieten, andererseits die künstliche Befruchtung mit Spendersamen
verhindern. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.12.1993
MARIANNE BENTELI

Mit rund 120'000 Unterschriften kam die von einem überparteilichen Komitee lancierte
Initiative «zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in der
Fortpflanzungstechnologie» (Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung FMF)
zustande. Das Volksbegehren will die künstliche Zeugung ausserhalb des weiblichen
Körpers verbieten und die Verwendung von Keimzellen Dritter für unzulässig erklären.
Die Unterschriften kamen vor allem dank den Anstrengungen der Vereinigungen «Helfen
statt töten», «Rede mitenand» und «Ja zum Leben» zustande. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.1994
MARIANNE BENTELI

Anfang Juni 1995 gab das EJPD seinen Vorentwurf für ein neues Humanmedizingesetz
in die Vernehmlassung. Dieser Gesetzesentwurf, der den Verfassungsauftrag von 1992
über Fortpflanzungs- und Gentechnologie umsetzen soll, will für die medizinisch
unterstützte Fortpflanzung vor allem das Kindeswohl zur obersten Leitlinie des
Handelns erklären, eine umfassende Aufklärung der Paare verlangen und schliesslich
den Missbrauchsgefahren durch Bewilligungspflicht und dauernde Aufsicht begegnen.
Die In-vitro-Fertilisation soll einzig und allein in den Dienst einer natürlichen
Schwangerschaft gestellt werden, also nur dort zum Zuge kommen, wo die
Unfruchtbarkeit eines Ehepaares im zeugungsfähigen Alter überwunden oder genetisch
bedingte Erbkrankheiten vermieden werden können. Dem durch Spendersamen
gezeugten Kind soll dabei der Zugang zu den Personalien seines «biologischen» Vaters
garantiert sein, allerdings unter Ausschluss einer möglichen Vaterschaftsklage und ohne
rechtlichen Anspruch auf eine emotionale Vater-Kind-Beziehung.

Die Konservierung überzähliger Embryonen zu Versuchszwecken wird nach den
Vorstellungen des EJPD ebenso grundsätzlich verboten wie die Ei- und
Embryonenspende oder die «Leihmutterschaft»; untersagt wären auch die
Keimbahntherapie (sich weitervererbende Eingriffe ins Erbgut), das Klonen (künstliche
Erzeugung genetisch gleicher Wesen), die Chimären- und die Hybridenbildung (Paarung
von artfremden Eiern und Samen). Um künftigen Entwicklungen in diesem Gebiet
gerecht werden zu können, möchte der Bundesrat eine nationale Ethikkommission
einsetzen, die auch zu anderen Grenzfragen der Medizintechnologie Richtlinien
erarbeiten und Empfehlungen abgeben kann.

Durch die Beschränkung auf heterosexuelle Paare im fortpflanzungsfähigen Alter, die in
einer dauerhaften Beziehung miteinander leben, würden Frauen jenseits der
Wechseljahre, alleinstehende Frauen und Frauen in gleichgeschlechtlichen
Beziehungen von der medizinisch assistierten Fortpflanzung ausgenommen. Der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1995
MARIANNE BENTELI
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Vorschlag des EJPD versteht sich auch als eine Art indirekten Gegenvorschlag gegen die
im Vorjahr eingereichte Volksinitiative «zum Schutz des Menschen vor Manipulation in
der Fortpflanzungstechnologie». 4

Im Juni 1996 leitete der Bundesrat dem Parlament den Entwurf für ein
Fortpflanzungsmedizingesetz zu, das sich als indirekten Gegenvorschlag zur hängigen
Volksinitiative «für menschenwürdige Fortpflanzung» versteht, welche die Zeugung
ausserhalb des Körpers der Frau und via Keimzellen Dritter verbieten will. Der
Bundesrat empfiehlt diese Initiative zur Ablehnung, da sie unverhältnismässig sei und
einem Alleingang der Schweiz in Europa gleichkäme.

In der stark umstrittenen Frage der Embryonenforschung schlägt der Bundesrat eine
relativ harte Gangart an, indem pro Behandlungszyklus höchstens drei Embryonen
entnommen und befruchtet werden dürfen; damit soll verhindert werden, dass
überzählige Embryonen entstehen, welche der Forschung zugeführt werden könnten.
Zudem wird die Konservierung von Embryonen untersagt. Dennoch will der Bundesrat
die Embryonenforschung nicht gänzlich verbieten, da sie auch die Methode der
Befruchtung im Reagenzglas weiter könnte verbessern helfen. Diese überaus heikle
ethische Frage soll nach Meinung der Landesregierung in der Gesetzgebung zur
Forschung geregelt werden; bis dahin gelten die Empfehlungen der Akademie der
medizinischen Wissenschaften, die von Forschung an Embryonen abrät. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.1996
MARIANNE BENTELI

Definitiv nichts wissen will der Bundesrat von der Anwendung von Gentechnik bei
Embryonen, weshalb auch die Präimplantationsdiagnostik verboten werden soll, da
sonst die Grenzziehung zwischen erlaubter Prävention und unerwünschter Selektion
kaum mehr möglich wäre. Wie bereits im Vorentwurf werden Eispende und
Leihmutterschaft untersagt und die Fortpflanzungshilfe, welche als Ultima ratio
verstanden wird, allein in den Dienst einer «natürlichen» Schwangerschaft gestellt. So
kommen nur heterosexuelle Paare, die gemeinsam die Elternverantwortung
übernehmen wollen, für diese medizinische Methode in Frage. Das Paar muss
verheiratet sein, wenn es einen Samenspender beansprucht; bei künstlicher
Befruchtung ohne Samenspende genügt das Konkubinat. Alleinstehende und lesbische
Frauen sind von der Fortpflanzungshilfe ausgeschlossen, und das Alter der zu
behandelnden Paare wird nach oben (Klimakterium) begrenzt. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1996
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat verwarf einstimmig die restriktive Volksinitiative "zum Schutz des
Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für
menschenwürdige Fortpflanzung)", welche die In-vitro-Befruchtung und die
Samenspende Dritter verbieten will. Dem vom Bundesrat als indirekten Gegenvorschlag
vorgelegten Bundesgesetz über die medizinische Fortpflanzung stimmte der Rat in den
wesentlichen Punkten zu. So werden die Leihmutterschaft und die Embryonenspende
ausdrücklich verboten, ebenso die Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken.
Um höhergradige Mehrlingsschwangerschaften zu verhindern und um die nach wie vor
zugelassene therapeutische Forschung an überzähligen Embryonen in Grenzen zu
halten, sollen pro Zyklus nur drei Embryonen entwickelt werden dürfen. Abweichend
vom Vorschlag des Bundesrates beschloss die kleine Kammer aber, neben der Samen-
auch die Eispende zuzulassen und den Rückgriff auf das Keimmaterial von
Drittpersonen nicht nur verheirateten Paaren, sondern auch Konkubinatspaaren in
einer stabilen Beziehung zu erlauben. Ebenfalls gegen den Willen des Bundesrates
beschloss der Rat knapp mit 19 zu 17 Stimmen, die Präimplantationsdiagnostik zu
gestatten, um die Gefahr von schweren, unheilbaren Krankheiten zu vermindern. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.1997
MARIANNE BENTELI

Die zuständige nationalrätliche Kommission beantragte im Einklang mit dem Bundesrat,
die Eispende zu verbieten. Vor allem christliche Kreise wollten an der Einheit von
leiblicher und biologischer Mutter festhalten, während links-grüne Kreise eine
Instrumentalisierung der Frau und ihres Körpers befürchteten. Demgegenüber sah die
Minderheit im Verbot der Eispende einen Verstoss gegen die Gleichberechtigung der
Frauen. Gleich wie der Ständerat lehnte die Kommission ein ausdrückliches Verbot der
Forschung an Embryonen als zu eng und zu interpretationsbedürftig ab. In diesem
Bereich sollen weiterhin die Richtlinien der Akademie der medizinischen
Wissenschaften gelten, die eine Forschung zulässt, welche die Überlebenschancen der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.11.1997
MARIANNE BENTELI
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Embryos erhöht. 8

In der Sommersession diskutierte der Nationalrat die 1994 eingereichte Volksinitiative
“für eine menschenwürdige Fortpflanzung” und den bundesrätlichen Gegenvorschlag,
der die aufgeworfenen Fragen auf dem Gesetzesweg regeln will. Wie bereits im
Ständerat hatte die sehr restriktive Volksinitiative keine Chance; sie wurde mit 117 zu 24
Stimmen deutlich verworfen. In der Eintretetensdebatte zum neuen Gesetz wurden
mehrere Rückweisungsanträge an den Bundesrat gestellt. Die SP-Fraktion wollte diesen
an den Auftrag koppeln, das Gesetz zu überarbeiten mit dem Ziel, jegliche eugenische
Selektion bei der Anwendung der Fortpflanzungstechniken zu verhindern. Sie wurde
unterstützt von der EVP und den Grünen, für die Hollenstein (SG) einen Antrag stellte,
welcher einen direkten Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe verlangte, der die Zeugung
ausserhalb des Körpers der Frau verbietet, die Verwendung von Keimzellen Dritter zur
künstlichen Zeugung aber zulässt. Simon (cvp, VD) regte an, anstelle der ethisch nur
sehr schwer zu beherrschenden Methoden sollte primär auf sozialverträgliche
Lösungen, z.B. eine erleichterte Adoption gesetzt werden. Für Sandoz (lp, VD)
schliesslich war die gesamte Vorlage zu wenig seriös vorbereitet, weshalb sie deren
Überarbeitung vor allem unter juristischen Aspekten für angezeigt hielt. Für die
Befürworter aus FDP, CVP, SVP und LP war das Gesetz aber massvoll und zeitgemäss, da
es die Interessen des Kindes berücksichtigt, Missbräuche ausreichend verhindert und
eine einheitliche Regelung für die ganze Schweiz bringt. Die Rückweisungsanträge
wurden allesamt abgelehnt. Der Minderheitsantrag der SP unterlag mit 94:64 Stimmen,
jener von Hollenstein mit 107:54, jener von Simon mit 101:34 und jener von Sandoz mit
114:40 Stimmen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1998
MARIANNE BENTELI

Gleich zu Beginn der Detailbehandlung beantragte der Basler Vertreter der
Chemieindustrie, Randegger (fdp) im Einklang mit dem Ständerat, neben der Samen-
auch die Eispende zuzulassen, namentlich für Frauen, die in einer In-vitro-
Fertilisations-Behandlung (IVF) stehen, da dabei pro Zyklus oft mehr Eizellen produziert
werden, als der Frau eingepflanzt werden können. Als Begründung wurde die
Gleichstellung der Geschlechter ins Feld geführt. Die Frage einer möglichen
Diskriminierung der weiblichen Bevölkerung wurde für einmal mit parteipolitisch
umgekehrten Vorzeichen geführt. Bürgerliche Abgeordnete setzten sich für die
Eispende ein, da eine ungleiche Behandlung für die betroffenen Frauen unverständlich
wäre. Vertreterinnen der SP und CVP betonten demgegenüber, hier komme eine
Gleichstellungstheorie aus rein biologischer Sicht zum Ausdruck, was dem Wesen der
Mutterschaft widerspreche, da bei einer Eispende zwei Frauen Anteil am Entstehen
eines Kindes hätten; es gehe nicht an, das materiell begründete Interesse der
experimentellen Forschung an weiblichen Eizellen hier gewissermassen zu legitimieren.
Bundesrat Koller betonte, dass der eigentliche Grund für das beantragte Verbot der
Eizellenspende das Kindeswohl sei. Das ethische Problem der Zweiheit der genetischen
und der biologischen Mutter, welches einen so entstandenen Menschen psychisch
schwer belasten könnte, werde bei einem Verbot zugunsten des Kindes gelöst; mit
einer Diskriminierung der Frau habe dies nichts zu tun. Mit 102 zu 8 Stimmen folgte das
Plenum der Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat und lehnte damit die Eispende
ab.

Eine weitere Differenz schuf der Nationalrat bei der Präimplantationsdiagnostik (PID).
Eine Minderheit um Egerszegi (fdp, AG) meinte zwar, es sei nicht einzusehen, weshalb
die PID verboten, die pränatale Diagnostik aber erlaubt sei. Der Rat zeigte sich aber der
gegenteiligen Begründung von Weber (sp, AG) zugänglicher, welche die Meinung vertrat,
die PID stelle ein Einfallstor zur Eugenik dar, weshalb diese Methode unabsehbare
gesamtgesellschaftliche Folgen habe. Sie wurde unterstützt von Grossenbacher (cvp,
SO), die darauf hinwies, dass sich auch die Behindertenorganisationen dagegen
ausgesprochen hätten; man dürfe nicht eine Grenze zwischen lebenswertem und
-unwertem Leben ziehen. Auch Justizminister Koller verteidigte das Verbot, da das
Leben im Reagenzglas äusserst verletzlich und damit besonders schutzbedürftig sei. Bei
der Pränataldiagnostik fälle die Frau einen ganzheitlichen Entscheid, der auch
zugunsten des Lebens ausfallen könne; bei der Präimplantationsdiagnostik befürchte er
dagegen eine Automatik, nach der defektes Leben einfach vernichtet werde. Mit 72 zu
63 Stimmen wurde die Präimplantationsdiagnostik verworfen.

Widmer (sp, LU) forderte mit einer weiteren Minderheit die gesetzliche Verankerung
eines Forschungsverbotes an menschlichen Embryonen. Er anerkannte, dass dieses

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1998
MARIANNE BENTELI
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Verbot aufgrund des Verfassungsartikels bereits besteht, wollte aber eine explizite
Erwähnung im Gesetz, weil neuerdings zwischen therapeutischer und nicht
therapeutischer Forschung unterschieden werde. Die Sprecherin der Mehrheit meinte,
mit dem Verbot der Keimbahntherapie sei bereits auf Verfassungsstufe ein Riegel
geschoben, musste aber zugeben, dass die Abgrenzung zwischen erlaubter und
unzulässiger Forschung schwierig werden könnte. Bundesrat Koller verwies darauf, dass
neben den Eingriffen in die menschliche Keimbahn auch das Klonen sowie die
Chimären- und Hybridenbildung ohnehin verboten und Missbräuche damit
auszuschliessen seien. Der Antrag wurde mit 69 zu 57 Stimmen knapp abgelehnt.

Weitere Elemente der Vorlage (Verbot der Embryonenspende, der Leihmutterschaft
und der Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken sowie Zulassung von
Konkubinatspaaren zur Samenspende Dritter) gaben, wie schon im Ständerat, kaum
Anlass zu Diskussionen. 10

Auf Antrag seiner Kommission – wenn auch gegen starken freisinnig-liberalen
Widerstand – schloss sich der Ständerat mit 24 zu 13 Stimmen bei der Eispende und
mit 20 zu 18 Stimmen bei der Präimplantationsdiagnostik der restriktiveren Linie des
Nationalrates an. Nach der Beseitigung dieser beiden letzten wesentlichen Differenzen
konnte das Gesetz definitiv bereinigt und verabschiedet werden. Nach einem
Quiproquo, das in einer ersten Abstimmung zur Ablehnung der Vorlage führte, nahm
der Nationalrat diese mit 132 zu 18 Stimmen an. Das mässige Resultat im Ständerat
(26:13 Stimmen) wurde als Zeichen der Enttäuschung von FDP und LP über das
Entgegenkommen an die grosse Kammer gewertet.
Die FDP-Fraktion der Bundesversammlung überlegte sich, das Referendum gegen das
Gesetz zu ergreifen, da die Chance für eine moderne, ethisch vertretbare
Wissenschaftspolitik und -entwicklung durch eine “unrühmliche wissenschafts- und
frauenfeindliche Koalition aus CVP und SP” vertan worden sei. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Am 12. März gelangte die 1994 eingereichte Volksinitiative „für eine menschenwürdige
Fortpflanzung“ zur Abstimmung. Obgleich das Parlament im Sinn eines indirekten
Gegenvorschlags 1998 ein eigentliches Fortpflanzungsgesetz verabschiedet hatte,
welches dem Anliegen der Initianten weitgehend entgegen kam, konnten sich diese
doch nicht entscheiden, ihr Begehren zurückzuziehen. Zu wichtig war ihnen ihre
Forderung nach einem Verbot der In-vitro-Fertilisation und der Samenspende.

In den Wochen vor der Abstimmung bröckelte die ursprünglich recht breite, von
einzelnen Politikerinnen und Politikern von der CVP bis zur SP reichende Unterstützung
deutlich ab. Insbesondere distanzierten sich namhafte Initiantinnen und Initianten vom
Volksbegehren, so etwa Bundesrat Joseph Deiss, die Präsidentin der CVP-Frauen,
Brigitte Hauser, und der Basler SP-Ständerat Plattner; sie vertraten die Auffassung, der
1992 angenommene Verfassungsartikel und das neue Fortpflanzungsmedizingesetz von
1998 böten genügend Gewähr, um Missbräuche zu verhindern. Deutliche Worte fand
auch Bundesrätin Metzler: Die angestrebten Verbote gingen viel zu weit, denn der
Kinderwunsch unfruchtbarer Paare sei legitim und Ausdruck der persönlichen Freiheit
und des Rechts auf Selbstbestimmung; eine Annahme der Initiative würde lediglich zu
einem Fortpflanzungstourismus und letztlich zu einer Zweiklassenmedizin führen. Sie
verwies auf den geltenden Verfassungsartikel und das Gesetz, welche unter anderem
die Leihmutterschaft, das Klonen sowie die Embryonen- und die Eispende verbietet.
Damit habe die Schweiz weltweit die strengsten Regelungen in diesem Bereich. Sukkurs
erhielt die Initiative schliesslich nur noch von den rechtskonservativen Parteien EDU
und SD. Die Grünen und die EVP zeigten sich gespalten. Alle anderen Parteien und die
massgebenden Verbände gaben geschlossen die Nein-Parole aus

Bei dieser Ausgangslage war es keine Überraschung, dass die Initiative mit 71,9% Nein-
Stimmen klar verworfen wurde. Am deutlichsten war die Ablehnung in den Kantonen
Waadt und Genf (mit je 84,8%), gefolgt von Jura (80,7%), Neuenburg (80,1%), Wallis
(79,2%), Freiburg (78,5%) und Nidwalden (75,6%). Am ehesten fand die Initiative
Unterstützung in den Kantonen Obwalden, Basel-Stadt und Tessin, wo aber ebenfalls
Nein-Mehrheiten von über 60% erreicht wurden 

Abstimmung vom 12. März 2000

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.2000
MARIANNE BENTELI
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Beteiligung: 42,2%
Ja: 539 795 (28,2%) / 0 Stände
Nein: 1 371 372 (71,8%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SD (1*), EDU.
– Nein: FDP, CVP, SP (1*), SVP (2*), LP, EVP (5*), CSP, PdA, FP; Economiesuisse, Schweiz.
Evang. Kirchenbund.
Stimmfreigabe: GP (4*), Lega; Schweiz. Bischofskonferenz.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass die Ablehnung in der bürgerlichen Mitte
am stärksten war, während sich sowohl im rot-grünen als auch im rechtskonservativen
Lager bis zu 15 Prozentpunkte mehr Ja-Stimmen ausmachen liessen. Bei den
soziodemographischen Merkmalen bestanden praktisch keine signifikanten
Zusammenhänge mit dem Stimmentscheid. Keinen Einfluss auf das
Abstimmungsverhalten hatte insbesondere die Konfession. (Die Medien hatten am Tag
nach der Abstimmung angesichts der Resultate in den vorwiegend katholischen
Kantonen noch einen Zusammenhang mit der Konfession vermutet.) 12

Eizellenspende zulassen (Pa.Iv. 12.487)

Gesundheitspolitik

Die beiden Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-NR, WBK-SR)
hiessen 2014 eine parlamentarische Initiative von Ständerat Neyrinck (cvp, VD) gut. Mit
diesem bereits 2012 eingereichten Vorstoss wollte der Initiant in die damals
angelaufene Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMG) eingreifen und die
Eizellenspende zulassen. Das Anliegen tangiert inhaltlich auch die Debatte um die
Revision des Artikels 119 der Bundesverfassung, welche am 14. Juni 2015 zur
Abstimmung kommt. Dort werden die Normen für die Präimplantationsdiagnostik (PID)
überarbeitet. Neyrinck gab bei der Einreichung zu bedenken, dass es weder einen
biologischen noch einen ethischen Grund gebe, zwischen den zwei Arten von
Keimzellen (Samenzellen und Eizellen) zu unterscheiden. Da die Spende von
Samenzellen erlaubt ist, soll dies entsprechend auch für Eizellen gelten. Explizit
ausgeschlossen bleiben soll dagegen die Spende von Embryonen und die
Leihmutterschaft. Die behandelnden Kommissionen gaben dem Anliegen in der ersten
Jahreshälfte 2014 Folge und im August des selben Jahres hat die WBK des Nationalrates
beschlossen, zur Ausarbeitung eines Entwurfs eine Subkommission einzusetzen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.04.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Zulassung und Regelung der Eizellenspende
(Mo. 17.3047)

Gesundheitspolitik

Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) forderte in der Frühjahrssession 2019 mittels Motion die
Zulassung und Regelung der Eizellenspende. Mit dem Inkrafttreten des ersten
Fortpflanzungsmedizingesetzes 2001 sei die Samenspende erlaubt, die Eizellenspende
hingegen verboten worden. Dies diskriminiere die weibliche Keimzelle, so die
Motionärin. Ein früherer Anlauf, Eizellspenden zuzulassen – die parlamentarische
Initiative Neirynck (cvp, VD; Pa.Iv. 12.487) –, war 2016 am Nationalrat gescheitert.
Trotzdem zeigte sich Quadranti davon überzeugt, dass das Anliegen von weiten Teilen
der Bevölkerung getragen werde. So sprächen sich gemäss einer Umfrage des GfK über
60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer für die Eizellenspende aus. Auch den
jungen Bürgerinnen und Bürgern liege die Thematik am Herzen, wie die Jugendsession
2016 (Pet. 16.2019) aufgezeigt habe. Die Zulassung käme unfruchtbaren Paaren mit
Kinderwunsch entgegen, die bisher auf eines der zwanzig europäischen Länder
ausweichen mussten, in welchen die Eizellenspende zugelassen ist. Zudem sei das
revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz, mit dessen Noch-Nicht-Inkrafttreten der
Bundesrat in seiner Stellungnahme 2017 seinen Antrag auf Ablehnung begründet hatte,
unterdessen in Kraft. 
Alain Berset erklärte, er sei sich über die Problematik, die mit dem Gesetz verbunden
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ist, im Klaren. Dennoch halte er die Zulassung der Eizellenspende nicht für angebracht,
weil das von Rosmarie Quadranti angesprochene Gesetz mittlerweile zwar in Kraft sei,
aber eben auch einen Bericht über die Auswirkung zur Zulassung der
Präimplantationsdiagnostik fordere. Die Ergebnisse dazu dürften erst 2023 vorliegen.
Zudem müsse man die Resultate des Berichtes zum Postulat über das
Abstammungsrecht (Po. 18.3714) berücksichtigen, den der Bundesrat zurzeit erstelle.
Daher erachte es der Bundesrat nicht als ratsam, bereits zuvor eine Gesetzesrevision
einzuleiten. Diese Worte fanden bei den Nationalrätinnen und Nationalräten Gehör und
folglich wurde die Motion mit 108 zu 62 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) abgelehnt.
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